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— 268 —
Der „Kow-Shing", welcher die britische Flagge führte,
gieng sofort vor Anker. Die Kriegsschiffe dampften
weiter. Der Kapitän des „Kow-Shing", im Vertrauen
auf die britische Flagge, weigerte sich jedoch, das Auker-
tau ganz ablaufen zu lassen, worauf der japanische
Kreuzer „Naniva" ein Boot zum „Kow-Shing" sandte.
Der Offizier untersuchte genau die Schiffspapiere und
befahl nach einiger Zögerung dem „Kow-Shing", zu
folgen. Hierauf griff eine grosse Erregung unter den Truppen

um sich, welche den englischen Offiziereu erklärten,
lieber den Tod als die Gefangenschaft zu wählen, und

wenn das Schiff eine andere Richtung als nach China

einnehme, die Offiziere töten zu wollen. Sie stellten
Wachen an dem Anker anf, der „Kow-Süing" signalisierte

hierauf der „Naniva" „anderes Boot zu entsenden,"
und Kapitän v. Hanneken setzte dem japanischen Offizier
die Situation auseinander, indem er darauf hinwies, dass

keine Kriegserklärung erfolgt, dass der „Kow Shing"
ein britisches Schiff unter britischer Flagge und dass es

unmöglich sei, den Befehl der „Naniva" auszuführen ; er

verlangte, dass die Flagge respektiert und das Schiff
zurück an die chinesische Küste eskortiert werden sollte.
Das Boot kehrte zur „Naniva" zurück, welche darauf

signalisierte : „Verlasset das Schiff sobald als möglich."
Der „Kow-Shing" erwiederte : „Unmöglich." Die
„Naniva" dampfte als Antwort hierauf in Position, legte
auf 200 Meter Breitseite bei und entlud sofort einen

Torpedo und gab zwei Breitlagen, der Torpedo traf den

Kohlenraum und den Kessel, der unter furchtbarem
Getöse explodierte. Die Truppen waren in wilder Erregung

und feuerten ihre Gewehre und kleinen Berggeschütze

ab. Die „Naniva" feuerte im ganzen 15 Schuss aus

ihrem Zehn-Tonnengeschütze und verheerte mit
Maximgeschossen das Deck. Langsam sank der „Kow-Shing".
Die Chinesen feuerten auf ihre eigenen fortschwimmenden

Leute, indem sie forderten, dass alle zusammen

sterben sollten. Die Japaner Hessen ein schwer bewaffnetes

Boot herab, welches auf die mit den Wellen
kämpfenden Soldaten feuerte; kein Versuch zur Lebensrettung

wurde gemacht, im Gegenteil kein Pardon gegeben.
Die „Naniva" dampfte fort, um einem britischen Konsulat

zu melden, dass sechs Engländer getötet wurden. 150

Soldaten erreichten einen Felsen.

Ve r s c hie denes.
— (Der prelusisene Kompagniechirurgus Hensel am 24. Mal

1794.) Das „Militär-Wochenblatt" in Nr. 44 d. J. hat
über die Heldenthat des vorgenannten Kompagniechirurgen

bei Kaiserslautern berichtet und die allerhöchste
Kabinetsordre vom 4. Mai 1798 angeführt, durch welche

König Friedrich Wilhelm demselben zur Belohnung eine

Gehaltszulage von 2 Reichsthalern monatlich zuerkannte.
Ans dem im vorgenannten Blatt angeführten

Majestätsgesuch erfahren wir, dass Hensel 1794 beim preussischen

Füsilier-Bataillon v. Thadden einen feindlichen
Offizier und 34 Mann im Walde unweit dem Mippel-
steiner-Hof gefangen nahm. Hensel wurde damals mit
einem Trupp entsendet, welcher den Feind im Walde
rekognoszieren sollte. Während verschiedener Gefechte,
die der Trupp zu bestehen hatte, kam Hensel wider
Willen von der Abteilung ab und gieng einige Zeit
in der Irre herum; er versah sich zu seiner

Verteidigung mit einem gefundenen französischen Gewehr.

Endlich traf er zwei Füsiliere an, mit denen er wieder
zu seinem Kommando zu kommen trachtete. Ganz
unerwartet stiess er auf einen feindlichen Posten von 1 Offizier

und 34 Mann. Flucht war unmöglich. Schnell
entschlossen gab er mit seinen 2 Mann Feuer und griff mit
gefälltem Bajonett den Feind an und kommandierte:
„Bataillon" vorwärts! Marsch! Der feindliche Posten,
der unmöglich glauben konnte, dass er von nur 3 Mann
angegriffen würde, wartete den Angriff nicht ab,
sondern streckte auf Kapitulation die Gewehre ; denn Hensel
sagte, dass das Bataillon in der Nähe sei und den Wald
durchsuche. Er brachte sämtliche Gefangenen zu seinem
Truppenkörper zurück. Er führte den Zug und liess die
beiden Füsiliere als Escorte rückwärts folgen. Der Batail-
lonskomuiandant wollte Hensel „unter's Gewehr nehmen
mit Avancementsversicherung," andere rieten ihm, die
goldene Medaille zu verlangen. Er verzichtete auf beides,
er fand es besser, in seiner Stellung zu verbleiben. Er
snchte später um eine Gehaltszulage an, die ihm auch
bewilligt wurde. Als er 1806 als Invalide versorgt und
Landdragoner im Goldenbergischen Kreise wurde, behielt
er die Zulage und zwar bis an sein Lebensende.

— (Patent-Liste pro Monat Juni 1894.) 1. Schweizer-
Patente. 8049. V. Tscherin, Wien. Neues Geschoss.
2. Deutsche Patente. H. 14494. Gewehr-Cyiinderver-
schluss, C.Heustinx, Mastrieht. 0.2077. Stütze zum Halten
des Gewehres und desTornisters auf demMarsche,T. Olsen,
Kopenhagen. W. 9898. Einrichtung zur Herstellung eiues
Militärspatens, Weyersberg, Solingen. Mitgeteilt von H.
Schilling, Patentbureau, Zürich I, Bahnhofstrasse 108.

— (Literatur Über Pferdedressur.) (Einges.) Dei- inFrankreich,

Österreich-Ungarn und namentlich auch in Deutschland

vielbewnnderte Schulreiter James Fillis hat sein
gediegenes Werk : „Grundsätze der Dressur und über die
Reitkunst" durch Major von Zunsen-Osten ins Deutsche
übertragen lassen, und so seine aussergewöhnlichen
Kenntnisse und alle Gebiete der Reiterei umfassenden
schätzbaren Lehren weiteren Kreisen zugänglich gemacht.
Das geschmackvoll ausgestattete, mit vielen Illustrationen
versehene Buch kostet elegant gebunden nur 15 Mark
und erschien im Militär-Verlag von R. Felix in Berlin
S. W., Wilhelmstrasse 15.

Offener Sicherheits-Steigbügel.
Unentbehrlich fUr jeden Reiter.

Bei einem Sturz des Reiters

verhindert dieser Bügel das

Hängenbleiben und das

damit verbundene Geschleiftwerden.

Preise für das Paar:
aus fein geschliffenem Stahl

Fr. 10. 70

aus fein polirtem Stahl „ 15. —

extrafein vernickelt „ 20.—
Zu beziehen durch den Erfinder:

Fr. Boenick, Liebenwerda (Prov. Sachsen).
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Sattlerei Rüegsegger, Bern.

Ordonnanz-Sättel,
Civil-Sättel.

Grosse Auswahl.

Auswahlsendungen franco.

Telephon. (h*531Y)

Reparaturen werden prompt besorgt.

Für Offiziere!
Neue Ausrüstung bestehend aus Gurt mit lakirtem Ceinturon, woran in äusserst praktischer Weise

der Säbel, Kartentasche (komplet ausgerüstet), Feldstecher und Revolver-Etuis getragen wird. Das

Muster ist gesetzlich geschützt und wird vom Eidg. Militär-Departement empfohlen. Preis komplet
Fr. 35. — Ganz lakirt Fr. 39. —. Zu beziehen bei: (B6774)

Blom & Sperr, Fabrikation von Militär-Effekten, in Bern.
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